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Die Verstärkung des französischen
Reserveoffizier-Korps.

Die französische Armee hat mannigfache

Schwierigkeiten, sich auf der quantitativen Höhe

einer Militärmacht allerersten Ranges zu

behaupten. Ihre Präsenzstärke wird in diesem

Jahre 536,278 Mann und somit 68,217 Mann

weniger betragen, wie das Kadregesetz von 1875

dies annehmen liess. Das ergiebt unter Berechnung

der französischen Marinetruppen ein Minus

der Präsenzstärke des französischen Heeres von

55,000 Mann gegenüber der deutschen Armee.

Die französische Heeresverwaltung sab sich daher

genötigt, von dem bisherigen Mininialmass von

1,54 m für die Armee ganz abzusehen, um alle,

auch noch so kleinen Diensttauglichen, namentlich

in die Feldartillerie, einstellen zu können.

Die gewaltigen Massen von Reservetruppen, die

Frankreich im Fall der Mobilmachung aufstellt
und die bekanntlich andere Staaten zu einem

ähnlichen Vorgehen nötigen, bedürfen jedoch
nicht nur der für ihre Kompletierung erforderlichen

Mannschaft, sondern auch der Offiziere

und zwar der Reserve-Offiziere. Allein auch

hieran herrscht im französischen Heere Mangel
und der Kriegsminister, General André, hat
daher der Kammer einen Gesetzentwurf vorgelegt,

mit welchem er an die durch den Artikel
23 des Gesetzes vom 15. Juli 1889 vom Dienst

Befreiten appelliert.
Der Gesetzentwurf will die betreffenden, bisher

vom längeren wie einjährigen Dienst Befreiten,

jährlich etwa 68,000 Individuen, einer besonderen

militärischen Ausbildung und einer 4—5-
wöchentlichen Übungsperiode in der Reserve

unterziehen und gleichzeitig werden von anderer
Seite Massregeln in Vorschlag gebracht, die zur
Wahl und zum Verbleibe im Reserve-Offizierstande

anzuregen bestimmt sind, darunter die,
dass alle Reserve-Offiziere die halbe

Fahrpreisermässigung auf den Bahnen erhalten. Ferner
sollen die kirchlichen Alumnen zum Krankenpfleger-

und sonstigen Sanitätsdienst verwendet
werden.

Im Prinzip wird diesem Vorgehen in französischen

Heereskreisen beigestimmt und man findet
es natürlich, dass der Kriegsminister, dem keine

Wahl der Mittel bliebe, auf den Gedanken

zurückkam, den der Deputierte Richard in einem
der jüngsten Gesetzesvorschläge empfohlen hatte.
Allein man verhehlt sich nicht, dass im
vorliegenden Falle die Anwendung des Gesetzes im
Einzelnen von ganz anderer Bedeutung wie sein

Umriss im Grossen ist, und dass von ihr allein
der Erfolg von Massregeln abhängt, die in der

Theorie unanfechtbar sind.

An das vom Kriegsminister ausgearbeitete Gesetz

knüpfen sich bedeutende Erwartungen, da

man vermöge seiner hofft, die Anzahl der
Unterleutnants des so spärlich besetzten Reserve-Offizierkorps

jährlich um 1000 zu erhöhen. Bis

jetzt wurden in dieser Hinsicht so viele Fehler
und Versehen begangen, dass man zunächst in

fachmännischen Kreisen danach strebt, vor allem
das zu erreichende Ziel, worüber man jedoch
noch keineswegs einig und entschlossen ist,
festzustellen. Dies sei, meint man, um so notwendiger,

als, während Frankreich Deutschland mit
der allgemeinen Wehrpflicht die Institution der

Reserveoffiziere entlehnt und seine Armee auf
einen derartigen Fuss gebracht habe, dass, es
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